
1 

E n t g e l t o r d n u n g 
d e r  G e m e i n d e  A l t k a l e n 

für die Benutzung der kommunalen Sporthalle 
 
 
Die Gemeinde Altkalen erhebt für die Benutzung der kommunalen Sporthalle 
von den Benutzern ein Entgelt nach Maßgabe der folgenden Entgeltregelung. 
 

§ 1 
Allgemeine Grundsätze 

 
Das Entgelt dient zum teilweisen Ausgleich anfallender Bewirtschaftungskosten, in erster 
Linie Kosten der Reinigung der Sporthalle. Die Nutzung erfolgt auf der Grundlage der 
Benutzungsordnung der Gemeinde Altkalen sowie einer abgeschlossenen 
Nutzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Altkalen und dem Nutzer. 
Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht. 
 

§ 2 
Entgeltpflichtige 

 
1. Entgeltpflichtig ist, wer aufgrund eines Vertrages oder einer Vereinbarung die kommunale  
    Sporthalle regelmäßig oder sporadisch nutzt.  
2. Sind Sportgruppen als Nutzer Mitglied eines Vereins, so ist der Verein Schuldner des 

Entgeltes. 
3. Bei Sportgruppen, die nicht vereinsmäßig organisiert sind, haften alle Nutzer als Gesamt-  
    schuldner. 
 

§ 3 
Entgeltsätze pro Nutzung 

1. 
          Sportstätte                        Entgelt für sportliche Zwecke entsprechend des 
Nutzungsplans                     
 
          Sporthalle Altkalen                20,00 € pro Monat (bei abgeschlossener 
Nutzungsvereinbarung) 
 
          Sporthalle Altkalen                  5,00 € pro einmalige Nutzung  
     
 
2.  Das Entgelt wird für jede vereinbarte Nutzungszeit im ganzen Vertragszeitraum  
   fällig. Dies trifft nicht zu, wenn die Nutzung mindestens 5 Tage vorher schriftlich in   
  der Gemeinde Altkalen abgemeldet wird. Als vereinbart gelten alle beantragten und  
  bestätigten Termine. 
 

§ 4 
Fälligkeit 

 
1. Die Abrechnung für die regelmäßige Benutzung (Dauernutzung) erfolgt vierteljährlich.  
 
2. Sporadische Nutzer zahlen das Entgelt voraus. 
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3. Nicht ordnungsgemäße Zahlung zieht den Ausschluss von der Nutzung nach sich. 
 
4. Bei vorzeitiger schriftlicher Kündigung der Nutzungsvereinbarung durch den Antragsteller   
    bis eine Woche vor der Veranstaltung wird das Entgelt erstattet. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
 1. Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
  
 2. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 22.06.2004 außer Kraft.   

 
 
 

Altkalen, den 20.02.2009 
 
 
 
 
 
 
Renate Awe 
Bürgermeisterin 
 


